
Satzung

über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger
in der Gemeinde Daldorf

Aufgamd der §§ 4 und 24 der Gemeindeordnung für Schlesvvig-Holstein wird nach Beschluss

der Gemeindevertretung vom 15. September 2003 folgende Entschädigungssatzung für die

Gemeinde Daldorf erlassen:

§1
Bürgenneisterin oder Bürgermeister

(I) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält nach Maßgabe der Entschädigungs-

Verordnung eine Aufvvandsentschädi^uny in Höhe des Höchstsatzes der EntschVO.

(2) Der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters

wird nach Maßgabe der EntschVO bei Verhinderun^ der Bür.üermeisterin oder des Bür-

germeisters für ihre oder seine besondere Tätigkeit als Vertretung eine entsprechende
Aufwandsentschädigung gewährt, deren Höhe von der Dauer der Vertretung abhängt,

Die Aufwandsentschädigung beträgt für jeden Tag an dem die Bürgenneisterin oder der
Bürgermeister vertreten wird, ein Dreißigste! der monatlichen Aufvvandsentschädlgung

der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters. Die Aufwandsentschädigung für die Stetl-
Vertretung darf die Aufwandsentschädigung der Bürgermeistern oder des Bürgermeisters

nicht übersteigen.

§2
Fraktionsvorsitzende

Fraktionsvorsitzende erhalten nach Maßgabe der EntschVO eine Autwandsentschädigung in
Höhe von monatlich 20,00 €.

§3
Mitglieder der Gemeindevertretung

(l) Die Gemeindevertreterinnen und -Vertreter erhalten nach Maßgabe der EntschVO eine
Aufwandsemschädigung. die teilweise als monatliche Pauschale und teilweise als Sit-

zungsgeld für die Teilnahme an Sitzungen der Gemeindevertretung und Sitzungen der

Ausschüsse, denen sie als Mitglieder an.Hehören Sitzungen der Fraktionen sowie für sons-

ti.^e Tätigkeiten für die Gemeinde gewährt wird. Die teilweise monatliche Pauschale und

das Sitzunüsneld werden yewährt in Höhe des HÖchstsatzes der EntschVO.

Gemeindevertreterinnen und -Vertreter erhalten für die Teilnahme an Sitzungen von Aus-
Schüssen, denen sie nicht ais Mitglied angehören, ein Sitzungsgeld in Höhe von

2,50 €.

(2) Die nicht der Gemeindeveitretung angehörenden Mitglieder der Ausschüsse erhalten nach

Maßgabe der EntschVO für die Teilnahme an Sitzungen der Ausschüsse, in die sie ge-
wählt sind. ein Sitzunys^eid in Höhe von 2l," €.



§4
Feuerwehr

Die Gemeindewehrtuhrerin oder der Gemeindewehrführer und ihre oder seine Stellvertretung
sowie die Ortswehrführerin oder -ftihrer und ihre oder seine Stellvertreter erhalten nach Maß-

gäbe der EntschVO Freiwillige Feuerwehren eine Entschädigung in Höhe des HÖchstsatzes

der Verordnung.

Die Gerätewarte erhalten nach Maßgabe der Richtlinien über die Entschädigung von Mitglie-

dem der Freiwilligen Feuerwehren (EntschRichtl-fF) eine Entschädigung in Höhe des
Höchstsatzes der Richtlinie,

§5
EhrenamtUche Gleichstellt] ngsbeauftragte

Die ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte des Amtes erhält nach Maßgabe der EntschVO
für die Teilnahme an Sitzungen der Gemeindevertretung und der Ausschüsse ein Sitzungsgeld
in Höhe von 15,-- €.

§6
Sonstige Entschädigungen

Ehrenbeamtinnen und -beamten. ehrenamtlich tätiHen Büryerinnen und -Büryern, Ge-

meindevenreterinnen und - Vertreter, den nicht der GV angehörenden Mitgliedern und
stellvertretenden Mitgliedern von Ausschüssen ist der durch die Wahrnehmung des Eh-

renamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit wahrend der regelmäßigen Arbeitszeit entgan"

gene Arbeitsverdienst aus unselbstandiger Arbeit auf Antrag in der nachgewiesenen Hö-

he gesondert zu ersetzen. Ferner ist der auf den entgangenen Arbeitsverdienst entfallende

Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung zu erstatten, soweit dieser zu Lasten der oder

des Entschädigungsberechtigten an den Sozialversicherungsträger abgeführt wird,

Sind die in Satz l genannten Personen selbständig, so erhalten sie für den durch die
Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätinkeit während der renelmäßi-

üen Arbeitszeit entstandenen Verdienstausfall auf Antrag eine VerdienstausfaIIentschädi-
gung, deren Höhe je Stunde im Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft gemachten

Verdienstausfalies nach billigem Ermessen festgesetzt sind. Der Höchstbetrag der Ver-
dienstausfallentschädigungje Stunde beträgt 23,-. €.

(2) Personen nach Abs. l Satz l. die einen Haushalt mit mindestens 2 Personen führen, und
nicht oder weniger als 20 Stunden je Woche erwerbstätig sind, erhalten für die durch das

Ehrenamt oder die ehrenamtliche Tätigkeit bedingte Abwesenheit vom Haushalt wahrend
der regelmäßigen Hausarbeitszeit gesondert auf Antrag für jede volle Stunde der Abwe-

senheit eine Entschädigung. Der Stundensatz der Entschädigung beträgt 7,50 €, Auf An-
trag sind statt einer Entschädigung nach Stundensätzen die angefallenen notwendigen
Kosten für eine Vertretung im Haushalt zu ersetzen.

§7
Betreuung von Kindern und pfiegebedürftiger Angehöriger

Ehrenbeamtinnen und -beamte. ehrenamtlich tätinen Bür.nerinnen und Bürgern. Gemeinde-

vertreterinnen und -Vertretern, den nicht annehörenden Mitgliedern und stellvertretenden



Mitgliedern von Ausschüssen werden auf Antrag die nachgewiesenen Kosten einer durch die

Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit erforderlichen entgeltlichen
Betreuung von Kindern, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder pflegebedürf-

tiser Familienanyehöriyer Hesondert erstattet. Dies Hilf nicht für Zeiträume für den entsange-

ner Arbeitsdienst aus unselbständiger Arbeit oder Verdienstausfallentschädigung nach § 7

Abs. \ gewährt wird.

§8
Reisekostenvergütung

Ehrenbeamtinnen und -beamten. ehrenamtEich tätigen Bürgerinnen und Bürsern, Gemeinde-
vertreterinnen und -Vertretern, den nicht der Gemeindevertretumi anpehörenden Mitgliedern

von Ausschüssen und Mitgliedern der Beträte ist für Dienstreisen Reisekostenvergütung zu

gewähren. Fahrkosten. für die Fahnen zum Sitzungsort und zurück, höchstens jedoch in Höhe

der Kosten der Fahrt von der Hauptwohnung zum Sitzungsort und zurück, werden gesondert
erstattet. Bei Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge richtet sich die Höhe der Entschädigung

nach den Sätzen des ^ 6 Abs. l - 3 Bundesreisekostengesetz.

9
Verarbeitung personenbezogener Daten

Das Amt Ricklin.^ ist für die Zahlung von Entschädigungen berechtigt Namen, Anschrift,
Funktion. Kontoverbindun^ Fraktionszu^ehöri.Hkeit, Täti.Hkeitsdauer und Geburtsdatum der

Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten, Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter, und

ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger gemäß t^ 13 und 36 LDSG zu erheben und in
einer Uberweisungs" sowie Mitgliederdatei zu speichern.

§10
Inkrafttreten

Die Entschädigungssatzung tritt rückvvirkend zum 01. April 2003 in Kraft.

Daldorf den 06. Oktober 2003

^yV/i J^/ S^U^M^
Bürgermeister
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